
Muster-Betriebsvereinbarung 
Zielvereinbarung



Die 7 wichtigsten Betriebsvereinbarungen

Zielvereinbarungen
Zwischen dem Arbeitgeber und dem Betriebsrat wird folgende Betriebsvereinbarung zum Thema Zielvereinbarungen 
geschlossen:   

MUSTER-BETRIEBSVEREINBARUNG Download: premium.vnr.de

§ 1  Geltungsbereich
Diese Betriebsvereinbarung gilt für alle Mitarbeiter des Unterneh-
mens, deren vertraglich vereinbarte Beschäftigungsdauer länger als
6 Monate beträgt.

§ 2   Gegenstand der Vereinbarung
Die Vereinbarung regelt den Einsatz von Zielvereinbarungen im Un-
ternehmen als Personalführungsinstrument.

§ 3  	Erfolgsvoraussetzungen für Zielvereinbarungen
Zur erfolgreichen Umsetzung von Zielvereinbarungen verpflichten
sich alle Seiten, dass
	die Handlungsspielräume der Arbeitnehmer deutlich erweitert
	 werden,	
	der Informationsfluss (auch auf technischer Basis) verbessert  
	 wird,	  
	das Kommunikationsverhalten gefördert wird,	
	den Zielvereinbarungsprozess unterstützende Strukturen geschaf- 
	 fen werden (flache Hierarchien, Delegation von Verantwortung  

und Kompetenzen etc.).

Die Vorgesetzten dürfen keinen Druck auf die Beschäftigten aus-
üben, eine Zielvereinbarung zu schließen. Es gilt der Grundsatz der 
Freiwilligkeit. Dies bedeutet vor allem, dass dem Beschäftigten kein 
Nachteil entstehen darf, wenn er den Abschluss einer Zielvereinba-
rung ablehnt.

§ 4   Ziele
Ziele müssen sein:
	koordiniert (ausgerichtet an der und abgestimmt auf die Unter- 
	 nehmensstrategie)
	realistisch	
	akzeptiert	
	messbar	
	erfüllbar während der regulären Arbeitszeit
	kompatibel mit den vertraglich vereinbarten Arbeitsaufgaben
	herausfordernd	
	durch Mitarbeiter beeinflussbar
	kongruent zu den Zielen des Unternehmens.

§ 5   Zielfestlegung
Zielvereinbarungen werden im Rahmen von Zielvereinbarungsge-
sprächen geschlossen. Diese erfolgen zwischen den Arbeitsgruppen
bzw. einzelnen Arbeitnehmern und ihrem Vorgesetzten, ab Teamlei-
terebene in Form von Einzelgesprächen.

§ 6   Kriterien der Zielvereinbarung
Ziele werden vereinbart, nicht gesetzt. Es werden mindestens 3 und
maximal 5 Ziele vereinbart, wobei es sich um

	fachliche Ziele, 	  
	teambezogene Ziele,	
	individuelle Ziele,	
	operative Ziele,	  
	organisatorische oder strategische Ziele,	
	humanorientierte Ziele (Verbesserung der Arbeitsbedingungen,  
	 Qualifizierungsziele) oder	 
	ein Personalentwicklungs- oder Führungsziel bei Mitarbeitern  
	 mit Führungsverantwortung	
handeln kann.

§ 7   Zielstufen
Führungskraft und Arbeitnehmer legen zur Messbarkeit der Ziel-
erreichung Zielstufen fest.

§ 8  Konfliktlösung
Vor dem Hintergrund unterschiedlicher Einflussgrößen auf die Ziel- 
erreichung sind auf Verlangen einer Seite auch abweichend von dem
angestrebten Zeitraum von 6 Monaten Gespräche zwischen dem
Mitarbeiter und Vorgesetzten zu führen, um rechtzeitig eine Anpas-
sung an veränderte Rahmenbedingungen zu ermöglichen.

Ziele sind – soweit erforderlich – fortlaufend anzupassen. Jede Kor-
rektur der vereinbarten Ziele bedarf einer schriftlichen Dokumen-
tation. 

Sofern Unstimmigkeiten zwischen Vorgesetzten und Mitarbeitern 
im Zielvereinbarungsgespräch nicht beigelegt werden können, ist ein 
Moderationsversuch unter Beteiligung eines Mitglieds der Personal-
abteilung und eines Betriebsratsmitglieds zu unternehmen. Ziel die-
ses Gesprächs ist, zwischen den beiden Standpunkten zu vermitteln 
und einen für beide Seiten tragfähigen Kompromiss auszuhandeln. 

Bei Uneinigkeit in der Zielfindung hat nach erfolglosem Modera-
tionsversuch der nächsthöhere Vorgesetzte zu entscheiden. Abwei-
chende Meinungen von direkten Vorgesetzten und/oder Mitarbei-
tern sind zu dokumentieren. Das Beschwerderecht der Arbeitnehmer 
nach §§ 84, 85 Betriebsverfassungsgesetz bleibt hiervon unberührt.

§ 9   Inkrafttreten
Diese Betriebsvereinbarung tritt mit der Unterzeichnung in Kraft.
Sie kann einseitig durch Kündigung mit einer Frist von 3 Monaten
jeweils zum Jahresende beendet werden.

§ 10   Salvatorische Klausel
Sollten einzelne Bestimmungen dieser Betriebsvereinbarung un-
wirksam sein oder werden, wird hierdurch die Gültigkeit der übrigen 
Bestimmungen dieser Betriebsvereinbarung nicht berührt.
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